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 Veröffentlicht am 17.09.1953

Norm

ABGB §986 A

Rechtssatz

Eine Wertsicherungsklausel liegt vor, wenn die Parteien im Hinblick auf eine zu erwartende Änderung der Kaufkraft des

Geldes oder der Währung vereinbaren, daß die auf Grund des Vertrages in Zukunft zu erbringende Geldleistung oder

Gegenleistung in Geld entsprechend einem bestimmten oder wenigstens bestimmbaren Wertmaßstab den

Änderungen der Kaufkraft des Geldes oder der Währung gemäß sich erhöhen oder ermäßigen solle, wobei eine solche

Änderung der Leistung oder Gegenleistung von selbst einzutreten habe, ohne daß es einer weiteren Vereinbarung

bedürfte.
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